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Schriftliche Erklärung zur Achtung der Menschenrechte in Verbindung mit den 
Olympischen Spielen in Beijing 2008

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 116 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass zwischen der Menschrechtslage in China und den in der 
Olympischen Charta festgelegten Prinzipien ein großer Widerspruch besteht,

B. im vollen Unverständnis über die Nachsicht des IOC gegenüber der Missachtung des 
Olympischen Geistes in China,

C. empört über den Zensurerlass der chinesischen Regierung,

1. fordert die Europäische Kommission und den Europäischen Rat auf: 

– beim IOC zu intervenieren, damit sich China zu einem Verhaltenskodex bekennt und 
bei Nichtrespektierung mit Konsequenzen zu rechnen hat;

– die sofortige Freilassung von Olympiakritikern in China zu erwirken; 

– eine gemeinsame High-Level-Gruppe aus UN, EU und IOC zu bilden, die Prinzipien 
festlegt, welche von China während und nach den Olympischen Spielen einzuhalten 
sind; 

– von der chinesischen Regierung die Aufhebung des Zensurerlasses zu erreichen und 
die freie Meinungsäußerung für BürgerInnen und JournalistInnen zu garantieren; 

– die chinesische Führung zu drängen, Verhandlungen mit VertreterInnen der Tibet-
Exil-Regierung über eine echte Autonomieregelung bis 2008 abzuschließen;

– das Verbleiben des 11. Panchen Lama zu thematisieren und dessen Freilassung noch 
vor 2008 zu bewirken;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung mit den Namen der Unterzeichner dem 
Europäischen Rat, der Europäischen Kommission, den nationalen Parlamenten der 
Mitgliedstaaten, dem IOC sowie den Nationalen Olympischen Komitees in den 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.


